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Schiffen bei Extrafahrten, Rundschreiben des BAV

Sehr geehrte Damen und Herren

Bezugnehmend auf unser o.e. Rundschreiben teilen wir Ihnen ergänzend mit, daß auch auf dem
Genfersee Schiffe mit Fahrgästen an Bord nicht geschleppt werden dürfen oder in gekuppeltem
Zustand fahren dürfen. Dieses Verbot ist im Artikel 86 des Reglementes über die Schiffahrt
auf dem Genfersee statuiert. Von diesem Verbot bleiben Schiffe in Notsituationen ausgenom
men. Mithin gelten auf dem Genfersee die gleichen Einschränkungen wie auf dem Bodensee.

Kopie z. K. an:

Mit freundlichen Grüssen
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